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(54) Beschlaganordnung für zweiflügelige, setzholzfreie Fenster, Türen oder dergleichen

(57) Stulpflügelgetriebe für zweiflügelige, setzholz-
freie Fenster, Türen oder dergleichen, mit an einer ver-
tikalen Stulpschiene geführten Treibstangen zur Betäti-
gung von zwischen unterschlagendem Flügel und
Blendrahmen und/oder den beiden Flügeln wirksamen
Verriegelungen sowie einer dem unterschlagenden Flü-
gel zugeordneten und im Falzbereich zwischen den bei-
den Flügeln gelegenen Hebelanordnung zur Treibstan-
genbetätigung, wobei die Hebelanordnung bei sich in
Schließstellung befindenden Flügeln direkt oder indirekt
über ein Sperrorgan bewegungsblockiert ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Beschlaganordnung
für zweiflügelige, setzholzfreie Fenster, Türen oder der-
gleichen mit an vertikalen Stulpschienen geführten
Treibstangen zur Betätigung von zwischen unterschla-
gendem Flügel und Blendrahmen und/oder dem auf-
schlagenden Flügel und dem unterschlagenden Flügel
wirksamen Verriegelungen sowie einer dem unterschla-
genden Flügel zugeordneten und im Falzbereich zwi-
schen den beiden Flügeln gelegenen Hebelanordnung
eines Stulpflügelgetriebes zur Treibstangenbetätigung.
[0002] Bei zweiflügeligen Fenstern oder Türen ist es
einerseits bekannt, jeden der beiden Flügel separat an
einer vertikalen Mittelstrebe zu verriegeln oder auch
ohne derartige, in der Praxis als Setzholz bezeichnete
Mittelstrebe zu arbeiten und in diesem Falle den unter-
schlagenden Flügel über ein Stulpgetriebe an diesem
Blendrahmen zu verriegeln, wobei blendrahmenseitig
entsprechende Schließteile vorgesehen sind, in die
über das Stulpschienengetriebe betätigte Riegelele-
mente eingreifen können.
[0003] Zur Betätigung derartiger Stulpschienenge-
triebe ist es bekannt, einen Dreipunkthebelmechanis-
mus zu verwenden, der im senkrechten Falzbereich des
unterschlagenden Flügels angeordnet ist. Ein solcher
Hebelmechanismus besteht beispielsweise aus einem
an der Stulpschiene angelenkten Betätigungshebel so-
wie einem kurzen Zwischen- oder Steuerhebel, der zwi-
schen dem Betätigungshebel und einer an der Stulp-
schiene geführten Treibstange angeordnet ist, welche
zur Betätigung eines Riegelelements dient. Im verrie-
gelten Zustand liegt der Betätigungshebel etwa parallel
zur Stulpschiene im vertikalen Flügelfalz, und zur Ent-
riegelung bzw. zum Öffnen des unterschlagenden Flü-
gels wird der Betätigungshebel, nachdem der aufschla-
gende Flügel zuerst drehgeöffnet werden musste, nach
vorne aus dem Flügelfalz herausbewegt.
[0004] Problematisch ist diese bekannte Lösung vor
allem unter Sicherheitsaspekten. Wird nämlich bei ei-
nem Einbruch oder Einbruchsversuch das Einbrech-
werkzeug zwischen dem unterschlagenden und dem
aufschlagenden Flügel angesetzt und dabei die Deck-
oder Schlagleiste weggerissen, so wird der im vertikalen
Falzbereich liegende Betätigungshebel frei zugänglich
und kann problemlos nach außen geschwenkt werden,
wodurch die Verriegelung zwischen Blendrahmen und
unterschlagendem Flügel aber auch dem aufschlagen-
den Flügel aufgehoben wird und sich damit der oder die
Flügel öffnen lassen.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Stul-
pflügelgetriebe der eingangs angegebenen Art mit ein-
fachen und insbesondere auch nachrüstbaren Mitteln
so auszugestalten, dass die Grundkriterien einer stabi-
len, einen Einbruch hemmenden bzw. verhindernden
Sicherung an zweiflügeligen Fenstern ohne Setzholz
und mit Stulpflügelgetriebe gewährleistet sind.
[0006] Gelöst wird diese Aufgabe nach der Erfindung

im Wesentlichen dadurch, dass die Hebelanordnung bei
sich in Schließstellung befindenden Flügeln direkt oder
indirekt über ein Sperrorgan bewegungsblockiert ist.
[0007] Durch diese über ein Sperrorgan erfolgende
Bewegungsblockierung der Hebelanordnung kann
selbst dann, wenn bei einem Einbruchsversuch die
Deck- und Schlagleiste weggerissen und der vertikale
Falzbereich, in dem sich die Hebelanordnung befindet,
zugänglich wird, keine Betätigung der Hebelanordnung
und damit auch kein Lösen der Verriegelungen zwi-
schen den Flügeln und Blendrahmen erfolgen, wodurch
die Forderung nach Erhöhung der Einbruchsicherheit
erfüllt wird.
[0008] Eine erste Ausgestaltung der Erfindung zeich-
net sich dadurch aus, dass die Hebelanordnung aus ei-
nem an einer ersten Treibstange angelenkten Betäti-
gungshebel und einem einerseits an dem Betätigungs-
hebel und andererseits an einer zweiten Treibstange
angelenkten Zwischenhebel besteht, und dass dem frei-
en Ende des Betätigungshebels ein stulpschienenfe-
stes Sperrorgan mit wenigstens einer Ausnehmung zur
schwenkund spreizgesicherten Aufnahme des freien
Endes des Betätigungshebels zugeordnet ist.
[0009] Ein Sperrorgan dieser Art lässt sich auch ohne
weiteres nachrüsten und speziell auch so ausgestalten,
dass es aufgrund eines spiegelsymmetrischen Aufbaus
für Links- und Rechtsverwendung geeignet ist.
[0010] Die Ausnehmung im Sperrorgan bildet zusam-
men mit der Stulpschiene eine Sicherungstasche, in der
das freie Ende des Betätigungshebels einschwenkbar
und im eingeschwenkten Zustand dreiseitig umfasst ist,
so dass einer unerwünschten Betätigung des Hebels
sowohl in Dreh- bzw. Schwenkrichtung als auch in
Spreizrichtung entgegengewirkt bzw. entsprechende
unerwünschte Betätigungen verhindert werden.
[0011] Eine weitere, entweder für sich alleine oder in
Verbindung mit der vorstehend beschriebenen Variante
verwendbare Ausführungsform der Erfindung zeichnet
sich dadurch aus, dass das Sperrorgan aus einem auf
der Stulpschiene verschiebbaren und an der Treibstan-
ge befestigten Riegelteil besteht, das in ein stulpschie-
nenfestes Sicherheitsschließblech eingreift und bei ge-
schlossenen Flügeln in seiner Bewegung durch einen
zum Treibstangenbeschlag des aufschlagenden Flü-
gels gehörenden und mit dem Sicherheitsschließblech
verriegelten Schließzapfen blockiert ist.
[0012] Auf diese Weise wird bei geschlossenen Flü-
geln der Schaltweg des Stulpflügelgetriebes durch den
mit dem Sicherheitsschließblech zusammenwirkenden
Schließzapfen, welcher am gegenüberliegenden Dreh-
Kippbeschlag des aufschlagenden Flügels vorgesehen
ist, derart gesperrt, dass dann, wenn bei einem Ein-
bruchversuch nach einem Wegreißen der Deckleiste
der Betätigungshebel für das Stulpflügelgetriebe zum
Lösen der Verriegelungen nach außen gezogen werden
soll, das Riegelteil in Verbindung mit dem Schließzapfen
jegliche Bewegung des Stulpflügelgetriebes blockiert
und damit auch verhindert, dass der Betätigungshebel
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verschwenkt werden kann.
[0013] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und
Merkmale der Erfindung sind in den Unteransprüchen
angegeben und werden auch im Zusammenhang mit
den nachfolgenden Ausführungsbeispielen unter Be-
zugnahme auf die Zeichnung erläutert; in der Zeichnung
zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer ersten
Ausführungsform der Erfindung in Draufsicht
bei Rechtsanschlag,

Fig. 2 eine der Fig. 1 entsprechende Darstellung bei
Linksanschlag,

Fig. 3 eine teilweise geschnitten dargestellte Seiten-
ansicht der Ausführungsform nach Fig. 2,

Fig. 4 eine schematische Darstellung in Draufsicht
und teilweise geschnittener Seitenansicht zur
Erläuterung einer weiteren Ausführungsvari-
ante der Erfindung bei geöffneten Flügeln, und

Fig. 5 eine der Fig. 4 entsprechende Darstellung bei
geschlossenen Flügeln.

[0014] Die Darstellung nach Fig. 1 zeigt einen Aus-
schnitt eines Stulpflügelbeschlags für den unterschla-
genden Flügel eines zweiflügeligen, setzholzfreien Fen-
sters. Zu sehen ist dabei im Einzelnen eine vertikal ver-
laufende Stulpschiene 1 mit dem Betätigungshebel 3 ei-
ner zur Treibstangenbetätigung vorgesehenen Hebe-
lanordnung 3, 4, wobei dieser Betätigungshebel 3 zum
einen in der verriegelten Stellung, in der er im wesent-
lichen parallel zur Stulpschiene 1 liegt, und in der ent-
riegelten Stellung gezeigt ist.
[0015] Der Betätigungshebel 3 weist an seinem freien
Ende 8 einen im Vergleich zu seiner sonstigen Breite
schmäleren, ansatzförmigen Bereich auf, der in der ver-
riegelten Stellung mit einem Sperrorgan 5 zusammen-
wirkt. Dieses Sperrorgan 5 ist mit der Stulpschiene 1 fest
verschraubt und zusätzlich lagefixiert über formschlüs-
sig ineinander greifende Verrastungen 6. Das Sperror-
gan 5 weist auf der dem Betätigungshebel 3 zugewand-
ten Seite eine Ausnehmung 7 auf, in die das freie Ende
8 des Betätigungshebels 3 einschwenkbar ist.
[0016] Bezüglich seiner Quer-Mittelebene ist das
Sperrorgan 5 spiegelsymmetrisch ausgestaltet, so dass
der Ausnehmung 7 gegenüberliegend eine entspre-
chende Ausnehmung 7' vorgesehen ist, welche es er-
möglicht, das Sperrorgan 5 sowohl für den in Fig. 1 ge-
zeigten Rechtsanschlag als auch für den in Fig. 2 ge-
zeigten Linksanschlag zu verwenden. Es ist dazu ledig-
lich eine entsprechend verschwenkte Montage des
Sperrorgans 5 nötig, wobei in beiden Fällen natürlich
auch die Verrastungen 6 wirksam sind.
[0017] Die Seitenansicht nach Fig. 3 zeigt die Drei-
punkt-Hebelanordnung mit Betätigungshebel 3 und

Zwischenhebel 4, wobei aufgrund der gewählten Anlen-
kung zwischen Betätigungshebel 3 und Zwischenhebel
4 einerseits und der Verbindung der freien Enden von
Betätigungshebel 3 und Zwischenhebel 4 mit Treibstan-
gen 2, 2' ein gegensinniger Antrieb der Treibstangen 2,
2' bei Verschwenken des Betätigungshebels 3 erzielt
wird.
[0018] Die Fig. 3 zeigt in Verbindung mit den Fig. 1
und 2 die Aufnahme des freien Endes 8 des Betäti-
gungshebels 3 in der Ausnehmung 7' des Sperrorgans
5 dergestalt, dass dieses freie Ende 8 so von Stulp-
schiene 1 und Wandungen der Ausnehmung 7' um-
schlossen ist, dass bei geschlossenem Flügel kein Her-
ausschwenken oder Wegspreizen des Betätigungshe-
bels 3 möglich ist und somit durch das auch nachrüst-
bare Sperrglied 5 verhindert wird, dass nach Wegreißen
der außen am unterschlagenden Flügel sitzenden
Deckleiste der Betätigungshebel 3 zum Zwecke eines
Lösens der Verriegelungen zwischen Flügel und Blend-
rahmen verschwenkt werden kann. Ein Herausschwen-
ken des Betätigungshebels 3 in seiner Schwenkebene
entgegen der Einschwenkrichtung wird durch die dem
Sperrorgan 5 in dieser Position gegenüberliegende Fal-
zwand verhindert.
[0019] Die in den Fig. 4 und 5 gezeigte Ausführungs-
form kann für sich alleine, aber auch in Kombination mit
der Ausführungsform nach den Fig. 1 bis 3 Verwendung
finden.
[0020] Die in den Fig. 4 und 5 gezeigte Anordnung
wird vorzugsweise oberhalb der vorstehend beschrie-
benen Hebelanordnung 3, 4 im vertikalen Falz zwischen
unterschlagendem Flügel und aufschlagendem Flügel
realisiert.
[0021] Fig. 4 zeigt die sich in diesem Bereich befin-
dende Stulpschiene 1 mit an der Stulpschiene 1 geführ-
ter Treibstange 2". Auf der Stulpschiene 1 ist ein Sicher-
heitsschließblech 9 fest angebracht und/oder mittels ei-
ner ein Langloch 13 in der Treibstange 2" durchsetzen-
den Schraube 12 fixiert. Dieses Sicherheitsschließblech
9 besitzt eine Schließzapfenaufnahme 11, in die bei ge-
schlossenen Flügeln ein vorzugsweise pilzförmig aus-
gebildeter Schließzapfen 10 eingreift, der am Dreh-
Kippbeschlag des aufschlagenden Flügels vorgesehen
bzw. mit einer Treibstange dieses Dreh-Kippbeschlags
verbunden ist.
[0022] Mit der Treibstange 2" ist ein als Riegelteil aus-
gebildetes Sperrorgan 5 verbunden, insbesondere mit-
tels einer Schraube 14 verschraubt und in einem Längs-
schlitz 15 der Stulpschiene 1 geführt. Dieses Riegelteil
5 greift im Wesentlichen formschlüssig in das Sicher-
heitsschließblech 9 ein, wobei das freie Ende dieses
Riegelteils 5 in Abhängigkeit von der jeweiligen Stellung
der Treibstange 2" zwischen den beiden in den Fig. 4
und 5 gezeigten Positionen verstellbar ist.
[0023] Die in Fig. 4 gezeigte Position entspricht z.B.
einem drehgeöffneten Flügel, wobei der zum aufschla-
genden Flügel gehörende Schließzapfen 10 außerhalb
des Sicherheitsschließblechs 9 gelegen ist. Das Riegel-
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teil 5 ist demgemäß frei beweglich, d.h. dass das Stul-
pflügelgetriebe am unterschlagenden Flügel unbehin-
dert betätigt bzw. geschaltet werden kann.
[0024] Fig. 5 zeigt den Fall der geschlossenen und
verriegelten Flügel, wobei zum einen das dem unter-
schlagenden Flügel zugeordnete Stulpschienengetrie-
be sich in der Verriegelungsstellung befindet und zum
anderen der zum Dreh-Kippbeschlag des aufschlagen-
den Flügels gehörende Schließzapfen 10 in die
Schließzapfenaufnahme 11 des Sicherheitsschließ-
blechs 9 eingreift und damit eine zusätzliche, zwischen
den beiden Flügeln wirkende Sicherheitsverriegelung
realisiert.
[0025] Wesentlich ist aber in dieser Position, dass der
Schließzapfen 10 mit seinem Kopfteil in der Bewe-
gungsbahn des Riegelteils 5 gelegen ist und verhindert,
dass dieses Riegelteil durch Betätigung der dem Stulp-
schienengetriebe des unterschlagenden Flügels zuge-
ordneten Hebelanordnung 3, 4 nach oben bewegt wer-
den kann, was gleichbedeutend mit einer Bewegungs-
blockierung der Treibstange 2" und damit auch der He-
belanordnung 3, 4 ist. Selbst wenn demgemäß im Rah-
men eines Einbruchversuchs die im vertikalen Falzbe-
reich gelegene Hebelanordnung 3, 4 zugänglich werden
sollte, lässt sie sich aufgrund der Blockierung der Be-
wegung des Riegelglieds 5 durch den Schließzapfen 10
nicht betätigen, und damit lassen sich auch die Verrie-
gelungen zwischen unterschlagendem Flügel und
Blendrahmen nicht lösen, d.h. es wird die angestrebte,
einen Einbruch hemmende bzw. verhindernde Siche-
rung an zweiflügeligen Fenstern ohne Setzholz und mit
Stulpflügelgetriebe bestmöglich erreicht.

Bezugszeichenliste

[0026]

1 Stulpschiene
2, 2', 2" Treibstange
3 Betätigungshebel
4 Zwischenhebel
5 Sperrorgan, Riegelteil
6 Verrastung
7, 7' Ausnehmung
8 freies Ende des Betätigungshebels
9 Sicherheitsschließblech
10 Schließzapfen
11 Schließzapfenaufnahme
12 Schraube
13 Langloch in Treibstange
14 Schraube
15 Langloch in Stulpschiene

Patentansprüche

1. Beschlaganordnung für zweiflügelige, setzholzfreie
Fenster, Türen oder dergleichen mit an vertikalen

Stulpschienen (1) geführten Treibstangen (2, 2', 2")
zur Betätigung von zwischen unterschlagendem
Flügel und Blendrahmen und/oder dem aufschla-
genden Flügel und dem unterschlagenden Flügel
wirksamen Verriegelungen sowie einer dem unter-
schlagenden Flügel zugeordneten und im Falzbe-
reich zwischen den beiden Flügeln gelegenen He-
belanordnung (3, 4) eines Stulpflügelgetriebes zur
Treibstangenbetätigung,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Hebelanordnung (3, 4) bei sich in
Schließstellung befindenden Flügeln direkt oder in-
direkt über ein Sperrorgan (5) bewegungsblockiert
ist.

2. Beschlaganordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Hebelanordnung aus einem an einer er-
sten Treibstange (2) angelenkten Betätigungshebel
(3) und einem einerseits an dem Betätigungshebel
(3) und andererseits an einer zweiten Treibstange
(2') angelenkten Zwischenhebel (4) besteht, und
dass dem freien Ende (8) des Betätigungshebels
(3) ein stulpschienenfestes Sperrorgan (5) mit we-
nigstens einer Ausnehmung (7) zur schwenk- und
spreizgesicherten Aufnahme des freien Endes (8)
des Betätigungshebels (3) zugeordnet ist.

3. Beschlaganordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das mit der Stulpschiene (1) vorzugsweise
verschraubte Sperrorgan (5) bezüglich der Stulp-
schiene (1) über formschlüssige Verrastungen (6)
drehgesichert ist.

4. Beschlaganordnung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausnehmung (7) im Sperrorgan (5) zu-
sammen mit der Stulpschiene (1) eine Sicherungs-
tasche bildet, in die das freie Ende (8) des Betäti-
gungshebels (3) einschwenkbar und im einge-
schwenkten Zustand dreiseitig umfasst ist.

5. Beschlaganordnung nach einem der Ansprüche 2,
3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sperrorgan (5) bezüglich seiner Quer-
Mittelebene spiegelsymmetrisch für Rechts- und
Links-Anschlag ausgebildet ist.

6. Beschlaganordnung nach einem der Ansprüche 2
bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass das freie Ende (8) des Betätigungshebels (3)
in Form eines im Vergleich zum Betätigungshebel
(3) schmäleren Ansatzes ausgebildet ist.

7. Beschlaganordnung nach Anspruch 1,
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dadurch gekennzeichnet,
dass das Sperrorgan aus einem auf der Stulpschie-
ne (1) verschiebbaren und an der Treibstange (2")
befestigten Riegelteil (5) besteht, das in ein stulp-
schienenfestes Sicherheitsschließblech (9) ein-
greift und bei geschlossenen Flügeln in seiner Be-
wegung durch einen zum Treibstangenbeschlag
des aufschlagenden Flügels gehörenden und mit
dem Sicherheitsschließblech (9) verriegelten
Schließzapfen (10) blockiert ist.

8. Beschlaganordnung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das das Sperrorgan bildende Riegelteil (5) in
einem Langloch (15) der Stulpschiene (1) geführt
ist und in das tunnelartig gestaltete Sicherheits-
schließblech (9) im wesentlichen formschlüssig ein-
greift und mit seinem freien Ende über den Bereich
der Längserstreckung einer Schließzapfenaufnah-
me (11) im Sicherheitsschließblech (9) verfahrbar
ist.
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